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stimmt), nicht bloss Behörden, Mitglieder gemeinnütziger
Vereine, sondern auch Männer und Frauen aller Stände

teilnehmen. A. U.

Zur flikoholfröge,
(Eingesandt).

Probeabstimm u ngen.
Mehrere schweizerische Gemeinden haben in den letzten

Jahren versucht, den Ausschank von Branntwein auf
ihrem Gebiete zu unterdrücken. Die gegenwärtigen
Bestimmungen der Bundesverfassung lassen aber eine solche

Regelung des Branntweinhandels durch die Gemeinden

nicht zu. Man hat daher in alkoholgegnerischen und
gemeinnützigen Vereinen die Forderung aufgestellt, dass

anlässlich der vom Bundesrate vorgeschlagenen Revision
der eidgenösischen Alkoholgesetzgebung den Gemeinden
auch das Recht gewährt werde, von sich aus den
Kleinverkauf und Ausschank von Branntwein zu verbieten.

Um nun die öffentliche Meinung darüber zu sondieren,
wurden in einer grösseren Anzahl von Ortschaften sogen.
Probeabstimmungen veranstaltet.

Jedem erwachsenen Einwohner der Gemeinde wird ein

Stimmzettel zugestellt, worauf er auf die Frage, ob er
gegebenenfalls für oder gegen die Einführung des

Branntweinverbots in der Gemeinde stimmen würde, mit
„Ja" oder „Nein" zu antworten hat. Auch die Frauen
sind eingeladen, an der Abstimmung teilzunehmen.

In den etwa 50 Gemeinden, wo solche Abstimmungen
bereits stattfanden, haben sich die Einwohner mit einem

ansehnlichen Mehr zugunsten des Gemeindeverbots für
Branntwein ausgesprochen, wobei — mit Ausnahme von
zwei Gemeinden — auch die Männer annehmende
Mehrheiten aufweisen.

Wir greifen aus den bis jetzt vorhandenen Ergebnissen
die der drei wichtigsten Orte heraus:

Lo Lode
Aarau
La Olmux-de- Fonds

Männer Frauen
Ja Nein Leer Ja Nein Leer

1430 820 304 2370 052 315

1470 394 219 2390 299 183

3224 2457 1480 5312 2172 1589

Eine „trockene" Grossstadt. Die amerikanische Grossstadt

Detroit mit 900 000 Einwohnern, steht seit dem 30.

April 1918 unter dem Verbot aller alkoholischen
Getränke. Ueber die Wirkungen dieses Verbotes auf das

Leben der Stadt veröffentlichte der Polizeichef äusserst

interessante statistische Angaben.
Die Gesamtzahl der Verhaftungen betrug in der nassen

Periode 1917/18 59 030, in der entsprechenden Periode

1918/1919, d. h. unter dem Verbote, 26 812; sie zeigt also

eine Abnahme von 54 Proz.; die Zahl der Angriffe auf
Personen betrug in der nassen Zeit 1668, in der trockenen

994; die Fälle von unerlaubtem Bettel fielen in den

gleichen Zeiträumen von 459 auf 43, d. h. um 90 Proz., die

Zahl der Todesfälle infolge von Trunksucht von 107 auf
19 und die der Unterstützungen von Familien von 12 074

auf 9157.

3ntemotionaler Kongress für Frauenstimmrecht»

Wir erhalten vom Zentralbüro des Internationalen
Kongresses für Frauenstimmrecht die Nachricht, dass der
Bericht über den Genfer Kongress nächstens erscheinen wird.

Dieser Bericht enthält die Liste der Vorstandsmitglieder
und der Delegierten am Kongress mit ihrer Adresse,

den Bericht, des Zentralbüros über seine Tätigkeit von
1913—20, Bericht über den jetzigen Stand der Efauen-
stimmrechtsfrage in den Ländern, die dem Weltbund
angeschlossen sind, die am Kongress gefassten Resolutionen,
die Protokolle der Vorstandssitzungen und einen kurzen
Üeberblick über die Kongress-Versammlungen. iWenn er
also auch nicht den „zweiten Akt des Kongresses"
darstellt, wie Ariele das wohl gewünscht hätten, so ist er doch
ein wertvoller Führer für diejenigen, die über die
Frauenstimmrechtsbewegung auf dem Laufenden sein möchten.

Das Zentralbüro konnte uns den genauen Preis noch

nicht angeben, er wird aber kaum sehr hoch sein. Wir
bitten diejenigen, die den Bericht (gegen Nachnahme und
Porto) zu erhalten wünschen, dies schnellstens zu melden
an Mlle. E. G o u r d, Pregny - Genève, Präsidentin des

Schweizer. Verbandes für Frauenstimmrecht.

Taubstummenfùrsorge,
(Eingesandt.)

In den gegenwärtigen Tagen der Fiirsorgehochflut läuft manche
wohltätige Institution Gefahr, übersehen und vergesesn zu werden.
Die Komitees für Auslandkinder schiessen wie Pilze aus dem Boden,
so dass man nicht mehr klug wird aus dem bunten Wirrwarr.
Selbstverständlich ist an diesem Trieb zum Wohltun nichts zu deuteln und
zu nörgeln, nur das wäre zu wünschen, dass über der internationalen
Liebestätigkeit die Armen und Hilfsbedürftigen im eigenen
L a n d e niclit zu kurz kämen. Freilich lassen es die leitenden
Iiistanzen schweizer. Fürsorgevereine oft an der nötigen Propaganda
fehlen, so dass weite Kreise von ihrer Existenz nichts vernehmen.
Zu diesen bescheidenen und deshalb nur wenig bekannten
Wohltätigkeitsinstitutionen ist, auch der „Schweizer. Fürsorgeverein für
Taubstumme"' zu rechnen. Dessen letztem Jahresbericht (1910) entnehmen
wir folgendes:

Dem Verein gehören die meisten Kantone an, teils als Sektionen,
teils als Kollektivmitglieder; an seiner Spitze steht ein aus
acht Mitgliedern bestehender Zentralvorstand mit Ober-
richtet Ernst in Bern als Präsident. SpeziàlkommiB-
sionen sind : eine Geschäfts - Prüfungskommission, Redaktions-
Kommission der „Schweizer. Taubstummenzedtung'' und Rfbrio-
thek- und Museumskommission. Die Stiftung „Schweizer. TaiubSfttwn-

menheim für Manner'* wird von einem Stiftungsrat (Präsident Oberst
Dr. Feldmann in Bern) verwaltet, dem eine Propagandakommission
zur Seite steht. Für das Heim ist ein bei Thun gelegenes Gut erworben

worden, das ani Neujahr eröffnet werden1 soll.

Das reichgesegnete Arbeitsgebiet des Zentralsekretärs Eugen Su-

termeister in Bern weist in der Hauptsache folgende Felder auf:-
Redaktion und Administration der Taubstummenzeitung, Bestfrgttng 'der

Bibliothek und des Archivs, des Museums, Ausarbeitung, der
Geschichte des schweizer. TaubstumTnenwesens, Sekretariat des Gesamt-
Vereins und des obgenannten Stiftungsrates, Beratung in verschiedensten

Angelegenheiten der Taubstummen, Arbeit- und Lehrstellenvev-

mittlung, Besuche, Auskünfte über Taubstumme usw. Auch an -staatliche

und kirchliche Behörden und einzelne Interessenten in Schweden,
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Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakien u. a.
wurden Ratschläge und Auskünfte erteilt und Material über das
schweizer. Taubstummenwesen gesandt.

Wer die wahrhaft menschenfreundlichen Bestrebungen dieses
Vaterländischen Vereins unterstützen und fördern, insbesondere den
schweizerischen Taubstummenheimfonds äufnen helfen will, der beliebe das

Postchekkonto VIII 2Ö75 zu benützen.

Schweiz. Zenirainerein für das Blindeninesen.
' (Eingesandt.)

Wohl die wichtigste Errungenschaft des ZentralVereins ist die
Schaffung einer Schweizerischen Vereinigung für Anormale, die alle
Vereinigungen zum Wohle der Blinden, Taubstummen, Schwachsinnigen,

Epileptischen, Krüppelhaften, Lahmen Und sittlich Verwahi-
los.ten.in der Schweiz in sich schliesst und ihre Bestrebungen in
wirksamer Weise im Volk und bei den Behörden zur Geltung bringen
will. Durch Herrn Nationalrat Hans von Matt und Ständerat Dr.
Schöpfer sind in den eidgen. Räten Motionen eingegeben und
einstimmig angenommen worden, nach denen der Bund inskünftig d-.e

unter der Teuerung schwer leidenden Fürsorge - Institutionen für
Anormale unterstützen und obgenannte Vereinigving mit den nötigen
Vorarbeiten betrauen bezw. eine aus Fachmännern zusammengesetzte
Expertenkommission zum Studium der Frage einsetzen soll. Leiter
der neuen Organisation ist Herr Dr. med. Auguste Dufour, Lausanne.

Weil die Ausbildung von Lehrpersonal für Blinde im Auslande
zufolge des Krieges auf Schwierigkeiten stösst, hat die Zentralstelle
des Blindenwesens den Anstoss gegeben zur Schaffung eines

Heilpädagogischen Seminars, in dem die Lehrkräfte aller Anormalen, der
körperlich, geistig und sittlich Gebrechlichen, ihre Spezialausbildung
holen können. Mit Hilfe der schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft', der Stiftung für die .Tugend und allen Organisationen für die

Anormalen in der Sehweiz, wird es möglieh sein, die Anregung
durchzuführen.

Die Zentralstelle unternahm auch eine Notstandssammlung für
die österreichischen Blinden. Sie ergab in kurzer Zeit fast Fr. 4000,

aus welcher Stimme zunächst ein Barbetrag für die Linderung dei

grössten Not, später aber drei Lebensmittel- und Kleidersendungen
an den Zentralverein für das österreichische Blindenwesen in Wies
abgesandt wurden. Die Sammlungen sind noch nicht abgeschlossen
und "werden immej- noch Beiträge auf Postscheckkonto IX 1170 St.
Gallen entgegengenommen, namentlich um unterernährte blinde Kinder

über die Sommerferien in den Schweizerischen Blindenanstalten
unterbringen zu können.

Der .Zentralverein bemüht sich, die Beschaffung von Rohmaterial
für die Blindenbeschäffcigungen zu erleichtern und viele Blinde hat e*

mit Sesselrohr versehen und kann künftig auch allen Nachfragen
nach Rohmaterial für Türvorlagenfabrikation gerecht werden. Die

Angestellten der Blindeninstitutionen haben sich geeinigt, um ihre
Kranken-, Unfall-, Iinvaliditäts-, Altersversicherungs- und Pensions

Verhältnisse gemeinsam zn regeln. Den Bemühungen des Zentralverein»

ist es ferner zu verdanken, dass mit der diesjährigen Volkszählung

auch die Blinden und Taubstummen mittels der Haushaltungs-
umschläge der Fragebogen gezählt werden, was für' die Blinden-

statistik von grosser Bedeutung ist,

Das Schweizerische Zentralarehiv für das Blindenwesen enthält
unter 2576 Titeln 12 143 Nummern an Büchern, Berichten,
Drucksachen, Bildern, von denen an 54 Blindenfreunde 146 Nummern aus

gelehnt, 10 Nummern angeschafft und 46 geschenkt wurden.

-¦ '¦¦•' An Einnahmen verzeichnet die Vereinskasse Fr. 18 570.59, au

Ausgäben Fr. 17 727.58, worunter den Blinden an Unterstützungen
Fr. 10319^10 ausbezahlt, 21 blinde Kinder in Erziehungsanstalten, 34

"blinde Erwachsene in Blindenheimen unterstützt wurden. Der Blinden-

Aitersfonds ist von Fr. 13 475.80 auf Fr. 25 292.35 angewachsen

und verdankt diese willkommene Steigerung dem freundlichen Wohl:
wollen der schweizerischen Stiftung für das Alter und seinen
kantonalen Sektionen. Die glücklichen Eltern neugeborener Kinder
haben für künstlerisch ausgeführte Geburtskarten als Darik für das den

Säuglingen bewahrte Augenlicht Gaben im Betrage von Fr. 1542.50

gespendet. An Kranzenthebungsspenden sind bei Träueranlässert Fr.
437.— eingegangen. Möge das erfreuliche Gedeihen aller
Blindeninstitutionen in der Schweiz auch in Zukunft anhalten!

Die Zentralstelle des schweizer. Blindenwesens St. Gallen O.

Bücherschau.

Bericht des internationalen Frauenkongresses Zürich 1919.

Die vorliegende Publikation der „Intern. Frauenliga für
Frieden und Freiheit" in Genf wird Freunden der Friedensund

Frauenbewegung trotz verspäteten Erscheinens willkommen
sein. Den Kongressteilnehmerinnen leistet der zuverlässige Bericht
durch Auffrischung und Ergänzung ihrer Eindrücke wertvolle Dienste,
während weitere Kreise sich freuen dürften, dass ihnen dfe Kenntnis
der damaligen Reden und Verhandlungen in getreuer Wiedergabe
vermittelt wird.

Kleine (Diiieilungen.

Z li r i c h. Privatdozentin Dr. Hedwig Frey, langjährige
Assistentin und Oberassiistentin air Anatomischen Institut, ist zum
Prosektor (Lehrer der Anatomie) ernannt worden.

Ausland:
Als Alterspräsidentin eröffnete Klara Schlecker dien

Mecklenburg-Schwerinschen Landtag. Es ist dies das erste Mal, dass
eine Frau ein Parlament präsidierte.

Aus der „N. Z. Z." entnehmen wir die Meldung: „Am Donnerstag
Wirde der Zusatzartikel zu der Verfassung der Vereinigten Staaten

bekanntgegeben, der das Frauenstimmrecht einführt." Lieber hätten
wir vernommen, dass ein 36. Staat das Frauenstimmrecht angenommen

hat und den Namen dieses Staates. Der genaue Berieht ist
abzuwarten.

pllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Im letzten Momente erfahren

wir, dass Tenessee als
36. Staat das Frauenstimmrecht

angenommen hat.

Damit ist der Sieg in den

Vereinigten Staaten
Nordamerikas errungen, worüber
unsere nächste Nummer

mehr berichten wird.

IniillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
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